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                    Auszug
Das für ganz Europa größte Ereignis der letzten Zeit war wahrscheinlich die Erweiterung der Europäischen Union. Durch die Aufnahme von zehn neuen Mitgliedern wurde die EU zu einer gesamteuropäischen Union. Ein vereintes Europa wurde dadurch zu einer politischen Realität, die aber inhaltlich noch nicht vollzogen ist. Wenn wir also in der Präambel zum Verfassungsvertrag den folgenden Satz lesen: In der Gewissheit, dass die Völker Europas, wiewohl stolz auf ihre nationale Identität und Geschichte, entschlossen sind, die alten Trennungen zu überwinden und immer enger vereint ihr Schicksal gemeinsam zu gestalten,1 sehen wir, dass es sich um ein Vorhaben handelt, das ein Programm darstellt und noch nicht verwirklicht worden ist. Die Diskussionen über den Entwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Europa haben viele Fragen aufgeworfen, darunter auch die Frage der europäischen Werte und Identität, sowie die Frage, in wieweit die Union die souveränen Nationalstaaten ersetzen sollte, bzw. wie viele ihrer Zuständigkeiten auf die Union übertragen werden sollten.


S. die Präambel zum Entwurf des Vertrags über eine Verfassung für Europa.
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